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finden, abzuſtehen. Einzelne Wiederholungen, die ſich namentlich gegennde der Schrift finden, ollten wegbleiben In enner zweiten Auflage, die
der Schrift ＋ wünſchen iſt, ſich wohl auch die Enzyklika T  &  Cb8 XIII an
den öhmiſchen Epiſkopat vom Auguſt 1901 (Acta ganctae Sedis, Bod 34,321 ff.) recht gut verwerten; teſelbe hat bisher viel 8 wenig Beachtunggefunden.

unsbru Joſ Biederlack
13) Sozi aldemokratie und Chriſtentum bder Darf Eeln Katholik—
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finden, abouſtehen Einzelne Wiederholungen, die ſich namentlich gegen

Ende der Schrift finden, ſollten wegbleiben. In einer zweiten Auflage, die

der Schrift zu wünſchen iſt, ließe ſich wohl auch die Enzyklika Leos XIII. an

den böhmiſchen Epiſkopat vom 20. Auguſt 1901 (Keta sanctae Sedis, Bd. 34,

S. 321 ff.) recht gut verwerten; dieſelbe hat bisher viel zu wenig Beachtung

gefunden.

Innsbruck.

Joſ. Biederlack S. J.

13) Sozialdemokratie und Chriſtentum oder Darf ein Katholik

„Sozialdemokrat ſein? Von Viktor Cathreéin 8. J. 8e (34 S.)

Freiburg 1919, Herderſche Verlagshandlung. 90 Pf.

Der beſte Kenner des Sozialismus in allen Ländern, P. Cathrein,

zeigt in dieſer kleinen Broſchüre in klarer und echt volkstümlicher Weiſe den

traſſen Gegenſatz zwiſchen Chriſtentum und So

zialdemokratie. Das Schrift⸗

chen verdient eine wahre Maſſenverbreitung.

Linz.

UDr Kopler.

14) Dr Ulrich Stutz, Der Geiſt des Codex juris canoniei. Eine

Einführung in das auf Geheiß Papſt Pius' X. verfaßte und von Papſt

Benedikt XV. erlaſſene Geſetzbuch der katholiſchen Kirche. (Xu. 366 S.)

92 u. 93 der „Kirchenrechtlichen Abhandlungen.“ Stuttgart (Enke) 1918.

Unter den vielen Schriften, die bisher über den Codex juris canonici

erſchienen ſind, iſt vorſtehend bezeichnete die umfangreichſte. Stutz will

eine Einführung in das neue Geſetzbuch bieten und bemüht ſich daher den

Geiſt uns zu zeigen, der durch „die wohlüberlegte, veife Arbeit“ (S. 47) des

Kodex weht. Fürwahr, eine dankenswerte und auch nicht allzu leichte Auf⸗

gabe, denn es kann vorkommen, daß man meint, den wahren Geiſt zu ſehen

und in Wirklichkeit iſt es doch nur Schein. Das vorliegende Werk zerfällt

in folgende neun Kapitel: 1. Der Kodex, ſeine Entſtehung, ſein Inhalt und

ſeine Bedeutung im allgemeinen. 2. Neues im Kodex.

Der Kodex und

die Andersgläubigen. 4. Der Kodex und der Staat. 5. Die Berückſichtigung

der anläßlich des Vatikaniſchen Konzils geäußerten Wünſche. 6. Der Kodex

und die kirchliche Rechtsgeſchichte. Verhältnis zum bisherigen Recht. 7. Bürger⸗

lichrechtliche Einſchläge. 8. Primat und Epiſkopat. 9. Der Generalvikar.

Wie man ſieht, hängen dieſe Kapitel nur loſe zuſammen, was ſich wohl daraus

zum Teile erklärt, daß mehrere nur weitere Ausarbeitungen früher von

Stutz erſchienener Artikel oder Vorträge ſind. Das Werk macht einen ſehr

wohltuenden Eindruck durch ſeinen ruhigen, objektiven Ton, wie man

ihn ſelten findet, wenn proteſtantiſche Auktoren über katholiſche

Sachen

ſchreiben. Was der Verfaſſer in der Einleitung (S. X) ſagt, hat er⸗

auch aus⸗

geführt: „Geſchrieben iſt das Buch in ganz derſelben Denkweiſe, die bisher

in meinen kirchenrechtswiſſenſchaftlichen Arbeiten gewaltet hat, niemand

zu Lieb und zu Leid, in voller Unabhängigkeit nach allen Seiten hin, einzig

und allein im Dienſte der Wahrheit und ihrer wiſſenſchaftlichen Erforſchung.“

Man muß Stutz Unvoreingenommenheit gegen katholiſche Auffaſſungen

zuerkennen, was keineswegs von anderen proteſtantiſ

chen Kirchenrechts⸗

ſchriftſtellern geſagt werden kann, zum Beiſ

piel von Hinſchius und zumal

nicht von E. Friedberg. Es hat mich lebhaft

gefreut, daß Stutz an verſchiedenen

Stellen mit E. Friedberg Abrechnung hält

(beſonders S. 17 und S. 60) und

deſſen maßloſe Selb

ſtüberhebung geißelt. Vor einigen Jahren habe ich in

Friedbergs Kirchenr

echt das Kapitel über Ordensrecht geleſen und allein

in dieſem Kapitel über 30 Irrtümer oder Unkorrektheiten gefunden. Und

—

dabei meinte dieſer

Friedberg, mit ihm würde die deutſche Kirchenrechts⸗

wiſſenſchaft ausſt

erben

„ſo daß man künftig genötigt ſei, an den italieniſchen

Univerſitäten bei ſein

en

(Friedbergs) Schülern ſich die notwendige Aus⸗

bildung zu holen. (S. 17

„Anm. 2.) Trotzdem

fand E. W 0 in
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